




















 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 57, ausgegeben zu Bonn am 28. August 2009 

b) die Ziffer I wird wie folgt gefasst: 

Note1) 

„I. Wirtschaftsbezogene 

Qualifikationen . . . . . . . .  

 Qualifikationsbereiche   Punkte2) 

1. Volks- und 

 Betriebswirtschaft  . . . . . . . .  

2 .  Rechnungswesen . . . . . . . .  

3. Recht und Steuern . . . . . . . .  

4. Unternehmens- 
 führung  . . . . . . . .  

(Im Fall des § 8: „Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde nach § 8 im Hinblick auf d i e  
a m …  i n … v o r …  a b g e l e g t e  P r ü fung vom Prüfungsbestandteil … freigestellt.“)“. 

c) In der Fußnote 1 wird das Wort „Grundlegende“ durch das Wort „Wirtschaftsbezogene“ ersetzt. 

d) In der Ziffer II wird der Klammerzusatz durch den Klammerzusatz „(Im Fall des § 8: „Der Prüfungs- 

teilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde nach § 8 im Hinblick auf die am … in … vor … 
abgelegte Prüfung vom Prüfungsbestandteil … freigestellt.“)“ ersetzt. 

 

… . 

 
Artikel 36 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 2009 in Kraft. 

 
 


